
 
 

 
Freiwillige Angaben 

Name:        

Adresse:       

       

 

Rückantwort bis 13.08.2010 per 
Fax: 0361 2105050 

oder  

E-Mail: info@architekten-thueringen.de 

 
 

UMFRAGE - HOAI 2009 
 

Die neue HOAI 2009 ist seit dem 18.08.2009 in Kraft. Im Rahmen der weiteren Modernisierung ist die 

Architektenkammer daran interessiert zu erfahren, welche Erfahrungen Sie bereits gesammelt haben und 

welchen Änderungsbedarf Sie für erforderlich halten. Wir bitten Sie deshalb, diesen Fragebogen zu 

beantworten und bis zum 13.08.2010 zurückzusenden. Vielen Dank für die Mitwirkung: 

 

 

1. Die HOAI finde ich insgesamt 
  gelungen, wegen:   10 %  Anhebung Honorarsätze        mehr Freiraum für Honorarvereinbarung 

     sonstiges          

             

  schlecht und sollte in folgenden Punkten überarbeitet werden:  

             

             

             

 

2. Kostenberechnungsmodell 
Die Ermittlung der anrechenbaren Kosten einheitlich nach der Kostenberechnung fördert kostengünstiges 

Bauen 

  ja weil:             

  nein weil:             

 

 

3. Stundensätze 
 die freie Vereinbarung der Stundensätze wird begrüßt 

 die Stundensätze sollten wieder reglementiert werden 

 

 

4. Fachplanlung/Sonderfachleute 
Das Honorar sollte für folgende Leistungsbilder reglementiert werden: 

  Brandschutz     ENEV      SiGeKo 

  weitere:             

 

 

5. Beratungsleistungen - Anlage 1 
 das Honorar der so genannten Beratungsleistungen sollte wieder reglementiert werden  

 die Möglichkeit der freien Vereinbarung wird begrüßt 

 

 



 
 
 
6. Örtliche Bauüberwachung 

 das Honorar der örtlichen Bauüberwachung sollte wieder reglementiert werden 

 die Möglichkeit der freien Vereinbarung als besondere Leistung wird begrüßt 

 

 

7. Bauen im Bestand 
Halten Sie den Wegfall der mitverarbeiteten Bausubstanz bei den anrechenbaren Kosten und die damit 

verbundene Erweiterung des Umbauzuschlages bis 80% für sachdienlich 

  ja       nein 

 

Sollte auch bei Freianlagen der Umbauzuschlag gelten? 

 ja – warum?               nein  

 

 

8. Praxisprobleme sind aufgetreten 
Ja bei:             

  Umstellung laufender Verträge     Ermittlung Umbauzuschlag: 

  Baukostenvereinbarungsmodell     sonstige:      

               nein 
 

 
9. Weitere Hinweise und Erläuterungen (ggf. als Anhang beifügen) 

            

            

            

            

            

            

             


